
4054 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des 
Bundesrates 

B e r ich t 
des Sozial ausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 14. Mai 1991 betreffend eine 
Anti-Doping-Konvention samt Anhang 

Das Ziel des gegenständlichen Übereinkommens, ist es, die Reduzierung und 
schließlich die gänzliche Ausmerzung des Problems des Dopings im Sport zu 
erreichen. 

Zur Verwirklichung dieses Zieles sollen Maßnahmen zur Begrenzung der Mög-
1 ichkeiten, Wirkstoffe, die zu den verbotenen Gruppen von 
Dopingwirkstoffen gehören, anzuschaffen bzw. anwenden zu können, getrof
fen werden. Weiters soll eine Liste der verbotenen pharmakologischen 
Dopingwirkstoffe und Dopingmethoden erstellt, nationale Sportorganisatio
nen bei der Finanzierung der Dopingkontrollen und -analysen unterstützt, 
öffentliche Förderungsmittel nur an Sportorganisationen, die die Anti
Dopingbestimmungen effektiv einsetzen, zugeteilt, Dopingkontrollabors er
richtet, Schulen und Sportvel~eine informiert, unangekündigte 
Dopingkontrollen der Sportler und Sportlerinnen auch außerhalb von Wett
kämpfen durchgeführt und schließlich eine Harmonisierung der Anti
Dopi ngbestimmungen der nati ona 1 en Sportorgani sat-j onen sowi e durch inter
nationale Zusammenarbeit zwischen den befaßten Organisationen herbeige
führt werden. 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfassung im Gegenstande im Sinne 
des Art. 50 Abs. 2 B-VG besch los sen , daß di eser Staatsvertrag durch 
Erlassung von Gesetzen zu erfüllen ist. 

Nach den Erläuterungen der Regierungsvorlage enthält der gegenständliche 
Staatsvertrag im Art. 11 Z.1 lit. b verfassungsändernde Bestimmungen die 
das 11 Sportwesen 11 berühren, das gemäß Art. 15 Abs. 1 B-VG inden Kompe
tenzbereich der Länder fällt. Demgemäß ist nicht nur eine Zustimmung des 
Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG notwendig, sondern auch eine Zu
s ti mmung des Bundes rates im Sinne des Art. 50 Abs. 3 B- VG in Verb i ndung 
mit Art. 44 B-VG erforderlich. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
22. Mai 1991 -in Verhandlung genommen und e-jnstimnrig beschlossen, dem Ho
hen Hause zu empfehlen, dem Staatsvertrag im Sinne des Art. 50 Abs. 1 ß
VG sowie gemäß Art. 50 Abs. 3 B-VG in Verbindung mit Art. 44 B-VG die 
verfassungsmüßi ge Zust immung zu erteil en. fvlit St immenmehrheit wurde 
besch lossen kei nen Ei nspruch zu erheben, daß der' Staatsvertrag durch 
Gesetze zu erfüllen ist. 
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Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Sozialausschuß somit den Antrag, 
der Bundesrat wolle beschließen: 

1. Dem Beschluß des Nationalrates vom 14. Mai 1991 betreffend eine 
Anti-Doping-Konvention samt Anhang wird im Sinne des Art. 50 Abs. 1 
B-VG sowie gemäß Art. 50 Abs. 3 B-VG in Verbindung mit Art. 44 B-VG 
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilt. 

2. Gegen den Beschluß des Nationalrates den gegenständlichen Staatsver
trag durch die Erlassung von Gesetzen zu erfüllen, wird kein Ein
spruch erhoben. 

Wien, 1991 05 22 

Norbert Pichler 
Berichterstatter 

Mag. Dr. Eleonore Hödl 
Vorsitzende 
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